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Zusammenfassung 

 

Mit dem vorliegenden Entwurf zur Novellierung 

des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes 

(AFBG; sogenanntes „Meister-Bafög“ oder „Auf-

stiegs-Bafög“) plant das BMBF, sowohl die För-

dermöglichkeiten als auch die Leistungen des 

AFBG zukünftig deutlich zu erweitern. So wird zu-

künftig auch eine Mehrfachförderung von Auf-

stiegsfortbildungen möglich sein. Anders als beim 

Bafög für Studierende ist eine Förderung über 

AFBG künftig wie auch bisher altersunabhängig. 

Zudem werden die mit der 26. Änderung des Bun-

desausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) be-

schlossenen Anhebungen der Bedarfssätze und 

der Einkommensfreibeträge nun auch im AFBG 

umgesetzt. 

 

Das AFBG wird zu 78 % vom Bund, zu 22 % von 

den Ländern finanziert. 2017 wurden mit dem 

AFBG rd. 165.000 Personen gefördert. Das 

BMBF will in die Erweiterung dieses Instruments 

allein in dieser Legislaturperiode 350 Mio. € mehr 

investieren. Hinzu kommen weitere 100 Mio. € 

von den Ländern. Das neue Gesetz soll zum 1. 

August 2020 in Kraft treten. 

 

Die BDA begrüßt dieses Vorhaben ausdrücklich. 

Die Verbesserungen bei der Aufstiegsfortbil-

dungsförderung stärken die berufliche Bildung 

und deren Attraktivität. Sollte es mit dieser No-

velle, wie vom BMBF kalkuliert, tatsächlich gelin-

gen, bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 

„etwa 17.000 zusätzliche Förderfälle“ für eine 

Fortbildung zu motivieren, wäre dies auch ein 

wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung in 

Deutschland.  

 

Die BDA weist jedoch darauf hin, dass die Umset-

zung des AFBG Ländersache ist und hier nach 

wie vor große, in der Sache nicht begründete Un-

terschiede in der Anwendung bzw. Auslegung der 

Förderkriterien bestehen. Hier ist der Bund ge-

meinsam mit den Ländern aufgerufen, im Zuge 

der Umsetzung dieser Novelle auf eine größere 

Vergleichbarkeit hinzuwirken. 

 

Zudem spricht sich die BDA dezidiert dafür aus, 

die Wirkung des 4. AFBGÄndG nach zwei Jahren 

zu evaluieren. 

 

Im Einzelnen  

 

Der vorliegende Referentenentwurf beinhaltet fol-

gende Änderungen im AFBG: 

- Erhöhung des nicht zurückzuzahlenden 

Zuschussanteils zum Maßnahmenbei-

trag für Lehrgangs- und Prüfungsgebüh-

ren (inkl. Meisterstück) von 40 % auf 50 

%  

- Erhöhung des Darlehenserlasses bei Be-

stehen der Prüfung von 40 % auf 50 % 

- vollständiger Darlehenserlass für erfolg-

reiche Absolventinnen und Absolventen 

bei einer Existenzgründung  

- Vollzuschuss bei der Unterhaltsförderung 

für Vollzeitgeförderte 

- Erhöhung des einkommensunabhängi-

gen Kinderbetreuungszuschlags für Al-

leinerziehende von 130 € auf 150 € 
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- Erweiterung der Stundungs- und Darle-

henserlassmöglichkeiten für Geringver-

dienende aus sozialen Gründen  

- Neben der Förderung von Vollzeitkursen 

Ermöglichung einer Förderung von Teil-

zeit-Maßnahmen auf der ersten Fortbil-

dungsstufe bereits bei einem Stunden-

umfang von 200 Unterrichtsstunden, 

wenn sie auf Fortbildungsabschlüsse 

vorbereiten 

- Ermöglichung einer Mehrfachförderung 

von Aufstiegsfortbildungen auf jeder der 

drei Fortbildungsstufen einmal. Eine 

zweite Förderung auf derselben Fortbil-

dungsstufe ist ebenfalls möglich, wenn 

„besondere Umstände des Einzelfalls 

dies rechtfertigen“. Bislang war dies nur 

dann der Fall, wenn ein „wichtiger Grund 

der Ausübung des Berufs entgegen-

stand, zu dem die erste Fortbildung qua-

lifiziert hat“ (bspw. bei einem Bäcker-

meister, der an einer Mehlallergie er-

krankt). In der Novelle greift diese Einzel-

falllösung neu auch dann, wenn das an-

gestrebte weitere Fortbildungsziel „der 

Berufsausübung in fachlicher Hinsicht 

dient“. 

- Vereinfachung der Verlängerungsmög-

lichkeit der Förderungshöchstdauer 

- Erweiterung des Begriffs des „Unter-

richts“ explizit um virtuelle Unterrichtsfor-

men 

- Zudem plant die Bundesregierung ab 

dem 1. Januar 2023 das Darlehen analog 

zum BAföG für Schüler/innen und Studie-

rende zinsfrei zu stellen. 

 

Bewertung 

 

Die BDA unterstützt die geplante Novellierung 

des AFBG und bewertet die geplanten Erweite-

rungen der Fördermöglichkeiten und Leistungen 

als positiv. Die Verbesserungen machen Auf-

stiegsfortbildungen für Interessierte und Unter-

nehmen noch attraktiver und stärken damit die 

Gleichwertigkeit von beruflicher und hochschuli-

scher Bildung. 

 

Insbesondere begrüßen wir es, dass zukünftig 

auch eine mehrfache Förderung von Ausbil-

dungsfortbildungen möglich sein wird (§ 6 Absatz 

3), wenn die vorangegangene erfolgreich abge-

schlossen wurde. Dies ermöglicht bspw. Fortbil-

dungswege von der Kfz-Mechatronikerin zur Kfz-

Servicetechnikerin und zur Kfz-

Technikermeisterin. Dezidiert heben wir als posi-

tiv hervor, dass eine Förderung nicht nur auf jeder 

Fortbildungsstufe einmal möglich sein wird, son-

dern dass die Novelle im Einzelfall auch eine 

Mehrfachförderung auf derselben Stufe vorsieht, 

wenn diese „der Berufsausübung in fachlicher 

Hinsicht dient“. Damit wird bspw. für einen Dach-

deckermeister eine weitere Aufstiegsfortbildung 

zum Zimmerermeister förderfähig. Die BDA hatte 

dies genauso wie die Zinsfreistellung des Darle-

hens analog zum Studierenden-BAföG gefordert. 

Allerdings sehen wir aufgrund der sehr offenen 

Formulierung – wenn diese „der Berufsausübung 

in fachlicher Hinsicht dient“ – die Gefahr einer 

sehr unterschiedlichen Handhabung und Inter-

pretation in den einzelnen Bundesländern. Ge-

rade bei diesem Punkt sollte eine rechtssichere 

und eindeutige gesetzliche Regelung getroffen 

werden.  

 

Bei den Regelungen zur zeitlichen Fortbildungs-

dichte von Fortbildungsmaßnahmen (§ 2 Abs. 3 

Nr. 1 und Nr. 2) weisen wir darauf hin, dass diese 

auf Branchen mit einer hohen Saisonalität des 

betrieblichen Geschehens bisweilen nicht prob-

lemlos anwendbar sind. Beispiele hierfür finden 

sich z.B. in der Land- und Agrarwirtschaft, wo z.T. 

Fortbildungsmaßnahmen als Blöcke auf die weni-

ger arbeitsintensiven Zeiträume (Herbst / Winter) 

und über einen längeren Zeitraum verteilt wer-

den. Wir fordern den Gesetzgeber auf, auch hier 

Förderungen zu ermöglichen.  

 

Generell begrüßen wir, dass neben der Förde-

rung von Vollzeitmaßnahmen zukünftig auch För-

derungen von Teilzeit-Maßnahmen ab 200 Unter-

richtsstunden auf der ersten Fortbildungsstufe 

förderfähig sein werden. Allerdings weisen wir da-

rauf hin, dass auch auf der ersten Fortbildungs-

stufe eine Förderung in Vollzeit oft sinnvoll ist. Mit 

den beiden Formaten (Vollzeit und Teilzeit) wer-

den unterschiedliche Zielgruppen erreicht und 

z.T. auch branchentypischen Bedarfen entspro-

chen (so ist bspw. eine Vollzeitfortbildung im Bau-

gewerbe während der Wintermonate üblich). 

 

Die Erhöhung des Zuschussanteils zum Maßnah-

menbeitrag für Lehrgangs- und Prüfungsgebüh-

ren (inkl. Meisterstück) von 40 % auf 50 % ist rich-

tig (§ 12 Absatz 1). Allerdings befürworten wir hier 

zur deutlichen Verbesserung der Attraktivität des 

Förderinstruments eine höhere Steigerung des 

Zuschussanteils auf zwei Drittel (66 %) der Ge-

bühren. Eine solche Erhöhung steigert aus unse-

rer Sicht die Attraktivität des Förderinstruments. 
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Dass sich die Absolventinnen und Absolventen 

einer Aufstiegsfortbildung auch weiterhin an den 

Kosten beteiligen und einen Eigenanteil an der Fi-

nanzierung leisten, halten wir jedoch für richtig 

und wichtig. 

 

Der geplante Vollzuschuss bei der Unterhaltsför-

derung für Vollzeitgeförderte ist ebenfalls zu un-

terstützen (§ 12 Absatz 2). Hiervon werden u.a. 

auch Erzieherinnen und Erzieher profitieren. Die 

frühkindliche Bildung, die für den weiteren Bil-

dungsverlauf junger Menschen zentral ist, wird 

hierdurch unterstützt und Engpässe bei der Fach-

kräftesicherung in den Kitas werden vermindert.  

 

Die Erweiterung des Begriffs des Unterrichts ex-

plizit um virtuelle Unterrichtsformen (§ 4a) be-

grüßt die BDA ebenfalls. Allerdings muss gewähr-

leistet sein, dass mit der Neufassung des Unter-

richtsterminus auch didaktisch sinnvolle asyn-

chrone medialgestützte Unterrichtsformen mög-

lich sind. Dies scheint uns bei der vorgeschlage-

nen Formulierung zumindest fraglich.  

 

Sah das bisherige Gesetz eine Verpflichtung der 

Länder vor, „bis zum 1. August 2016 eine elektro-

nische Antragstellung zu ermöglichen“, die den 

Vorgaben von § 36a des Ersten Buches Sozial-

gesetzbuch entspricht, soll dieser Passus (§ 19b) 

im AFBGÄndG ersatzlos gestrichen werden. Fak-

tisch ist die Situation der (elektronischen) Antrag-

stellung allerdings im bundesweiten Vergleich im-

mer noch sehr unterschiedlich. Das BMBF ist auf-

gefordert, hier eine Auswertung des Status quo in 

den Ländern vorzulegen und von einer Strei-

chung dieser Anforderung abzusehen. Die elekt-

ronische Antragsstellung muss bundesweit ge-

währleistet werden. 

 

Die BDA fordert das BMBF auf, die Wirkung des 

4. AFBGÄndG nach zwei Jahren zu evaluieren.  
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